
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Susanne Ferschl, Matthias W. Birkwald, 
Sylvia Gabelmann, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.
– Drucksache 19/31681 –

Erforderliche Höhe des gesetzlichen Mindestlohns zur Armutsbekämpfung

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Der Mindestlohn soll laut Mindestlohngesetz (MiLoG) einen „angemessenen 
Mindestschutz für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer“ garantieren (§ 9 
Absatz 2 MiLoG). An diesem Ziel orientiert, ist die Mindestlohnkommission 
alle zwei Jahre angehalten, unter Abwägung anderer Kriterien und orientiert 
an der Entwicklung der Tariflöhne, die Höhe des gesetzlichen Mindestlohns 
festzulegen. Gemäß dem Dritten Beschluss der Kommission vom 30. Juni 
2020 erfolgte zum 1. Juli 2021 eine Erhöhung des Mindestlohns auf 9,60 Euro 
(https://www.mindestlohn-kommission.de/DE/Bericht/pdf/Beschluss2020.pdf
?__blob=publicationFile&v=5).

Ein Mindestschutz ist nach Ansicht der Fragestellenden gemeinhin dann ge-
geben, wenn eine Vollzeittätigkeit ausreicht, um weitgehend unabhängig von 
staatlicher Hilfe zu leben – ein ergänzender Bezug von Sozialleistungen wie 
nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) also vermieden wird. Eine 
Tätigkeit in Vollzeit, vergütet mit dem Mindestlohn sollte nach Ansicht der 
Fragestellenden demnach zumindest ausreichen, um das anerkannte durch-
schnittliche Existenzminimum eines alleinstehenden Erwachsenen nach dem 
SGB II zu decken.

1. Welche Höhe dürfen nach der Kenntnis der Bundesregierung die tatsäch-
lichen Kosten der Unterkunft und Heizung maximal betragen, damit bei 
einer alleinstehenden Person (Steuerklasse I, kinderlos, keine Kirchen-
steuer) mit einer Wochenarbeitszeit von 37,7 Stunden (durchschnittliche 
tarifliche Wochenarbeitszeit) ein Stundenentgelt in Höhe des aktuellen 
Mindestlohns von 9,60 Euro ausreicht, um die SGB-II-Bruttolohnschwelle 
zu erreichen (Regelbedarf + Kosten der Unterkunft und Heizung + Frei-
betrag)?

Eine alleinstehende Person verfügt bei einer Arbeitszeit von 37,7 Wochenstun-
den und einem Stundenentgelt von 9,60 Euro über ein monatliches Bruttoein-
kommen in Höhe von rund 1.568 Euro. Unter Berücksichtigung der Abzüge 
von Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträgen sowie der Freibeträge gemäß 
§ 11b Absatz 2 und 3 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (SGB II) beträgt 
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das gemäß §§ § 11, 11b SGB II zu berücksichtigende monatliche Einkommen 
rund 878 Euro. Abzüglich des Regelbedarfes von 446 Euro dürften die ange-
messenen Kosten für Unterkunft und Heizung höchstens 432 Euro monatlich 
betragen, damit für diesen Musterhaushalt kein Anspruch auf Leistungen zur 
Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem SGB II besteht.
Für diese Berechnung wird vereinfachend angenommen, dass keine weiteren zu 
berücksichtigenden Einkommen, neben dem Regelbedarf keine weiteren Be-
darfe und keine über § 11b Absatz 2 und 3 SGB II hinausgehenden Absetz-
beträge vorliegen. Darüber hinaus wird unterstellt, dass die erwerbstätige Per-
son mit einem Zusatzbeitrag von 1,3 Prozent gesetzlich krankenversichert ist, 
kinderlos und über 23 Jahre ist und nicht in Sachsen lebt.
Bei der Einordnung dieses Betrages ist zu beachten, dass aufgrund der genann-
ten Freibeträge für Erwerbseinkommen das verfügbare Haushaltseinkommen 
stets oberhalb des durch Regelbedarf und Unterkunftskosten definierten sozio-
kulturellen Existenzminimums liegt (im Beispiel insgesamt 300 Euro monatlich 
aufgrund von Absetzungs- und Erwerbstätigenfreibeträgen). Insoweit ist es in 
konkreten Einzelfällen auch denkbar, dass die erwerbstätige Person diese zu-
sätzlichen Mittel für höhere Wohnkosten einsetzt.
Nach § 22 Absatz 1 SGB II werden die Bedarfe für Unterkunft und Heizung in 
Höhe der tatsächlichen Aufwendungen anerkannt, soweit diese angemessen 
sind. Auf Basis der Grundsicherungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit 
stehen Ergebnisse über die tatsächlichen und die anerkannten laufenden Kosten 
der Unterkunft und Heizung (KdU) zur Verfügung. Diese können nicht in je-
dem Einzelfall als monatliche Miete interpretiert werden, beispielsweise wenn 
es sich um rückwirkende Zahlungen für zurückliegende Zeiträume handelt, die 
Unterkunftskosten mehrerer Monate umfassen können. Dies kommt – je nach 
Region – insbesondere bei Gemeinschaftsunterkünften von Bedarfsgemein-
schaften mit Geflüchteten vor.
In verschiedenen Fallkonstellationen können die Differenzen zwischen tatsäch-
lichen und angemessenen KdU nur begrenzt interpretiert werden. Es ist davon 
auszugehen, dass die tatsächlichen KdU häufig unmittelbar die Angaben des 
Mietvertrages widerspiegeln. Das heißt hier können Flächen- bzw. Kosten-
anteile enthalten sein, die strenggenommen nicht als Unterkunftskosten zu be-
werten sind (bspw. Untervermietung, Geschäftsräume). Auch gibt es Fälle, in 
denen die Wohnflächen zwischen Bedarfsgemeinschaft und den nichtleistungs-
berechtigten Mitgliedern der Haushaltsgemeinschaft nicht kopfteilig aufgeteilt 
werden; auch hier sind Differenzen zwischen tatsächlichen und angemessenen 
KdU nur begrenzt aussagekräftig. In der Praxis mindern Betriebs- bzw. Heiz-
kostenrückzahlungen oder -guthaben häufig nur die angemessene und nicht die 
tatsächliche KdU.

2. Wie hoch sind nach Kenntnis der Bundesregierung die durchschnittlichen 
tatsächlichen Kosten der Unterkunft und Heizung pro Ein-Personen-
Haushaltsgemeinschaft für die Unterkunftsart Miete (bitte nach Bund, Ost- 
und Westdeutschland, Bundesländern sowie Landkreisen und kreisfreien 
Städten aufgeschlüsselt und ergänzt um die Differenz zu dem in Frage 1 
erfragten Wert beantworten)?

3. In welchen Kreisen und kreisfreien Städten liegen nach Kenntnis der 
Bundesregierung die durchschnittlichen tatsächlichen Kosten der Unter-
kunft und Heizung für einen Ein-Personen-Haushalt (entsprechend Fra-
ge 1) über dem zu Frage 1 ermittelten Wert, und wie hoch sind diese?

Die Fragen 2 und 3 werden gemeinsam beantwortet.
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Im Jahr 2020 lagen die bundesdurchschnittlichen tatsächlichen laufenden Leis-
tungen für Unterkunft und Heizung der Unterkunftsart Miete für eine Bedarfs-
gemeinschaft mit einer Person (Ein-Personen-Haushaltsgemeinschaft) bei rund 
413 Euro.
Weitere Angaben lassen sich Tabelle 1 im Anhang entnehmen.

4. Wie hoch ist nach Kenntnis der Bundesregierung in den Kreisen und kreis-
freien Städten, in denen die tatsächlich anerkannten durchschnittlichen 
Wohnkosten für einen Ein-Personen-Haushalt (entsprechend Frage 1) über 
dem zu Frage 1 ermittelten Wert monatlich liegen, jeweils die rechne-
rische SGB-II-Bruttostundenlohnschwelle, gemessen an einer Vollzeitbe-
schäftigung (37,7 Stunden pro Woche) für einen Ein-Personen-Haushalt 
(Steuerklasse I, kinderlos, keine Kirchensteuer), um aus dem SGB-II-Leis-
tungsbezug auszuscheiden (bitte für jeden Kreis die entsprechende SGB-
II-Bruttostundenlohnschwelle einzeln ausweisen)?

Im Jahr 2021 lagen die bundesdurchschnittlichen anerkannten laufenden Leis-
tungen für Unterkunft und Heizung der Unterkunftsart Miete für eine Bedarfs-
gemeinschaft mit einer Person (Ein-Personen-Haushaltsgemeinschaft) bei rund 
400 Euro. Dies entspricht – unter den in der Antwort zu Frage 1 getroffenen 
Annahmen – einem fiktiven Stundenentgelt nach Frage 1 von 9,26 Euro pro 
Stunde.
Weitere Angaben lassen sich Tabelle 1 im Anhang entnehmen.

5. Wie viele Ein-Personen-Haushalte (entsprechend Frage 1) haben nach 
Kenntnis der Bundesregierung tatsächliche Kosten der Unterkunft über 
dem zu Frage 1 ermittelten Wert, und wie hoch sind diese (bitte absolute 
Zahlen nennen und relativ zur Gesamtzahl der Ein-Personen-Haushalte 
und bitte aufgeschlüsselt nach Bund, Ost- und Westdeutschland sowie 
Bundesländern ausweisen)?

Im Jahr 2020 gab es in Deutschland 468 000 Bedarfsgemeinschaften mit einer 
Person (Ein-Personen-Haushaltsgemeinschaft), in denen die tatsächlichen Kos-
ten der Unterkunft und Heizung (Unterkunftsart Miete) über dem Schwellen-
wert von 432 Euro lagen.
Das entspricht einem Anteil von 38 Prozent. Für diese Haushalte lagen die 
Kosten der Unterkunft und Heizung durchschnittlich bei 540 Euro.
Weitere Angaben lassen sich Tabelle 2 im Anhang entnehmen.
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